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Art. 88 Abs. 2 Bst. a VRP. Werden der zustandigen Behoérde im Rahmen einer
Immissionsklage iiberméassige Geruchsemissionen aus einem Betrieb
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Entscheid Nr. 85/2021 vom 17. Dezember 2021

Beschwerdefiihrer A.

B.

gegen
Beschwerdegegner Gemeinderat Z.
Beschwerdebeteiligter C

vertTeten durch lic.oec.HSG Jakob Huber, Rechtsanwalt,
Dorfstrasse 7, 8722 Kaltbrunn

Betreff Rechtsverweigerungsbeschwerde



Sachverhalt

A.

a) Das Grundstick Nr. 001, Grundbuch Z.___, liegt gemass gel-
tendem Zonenplan der Gemeinde Z.__ vom 22. Januar 2013 in der
Landwirtschaftszone. Es ist unter anderem mit einem
Schweinemaststall tberbaut und wird Uber die M.___ strasse, eine
Gemeindestrasse zweiter Klasse, erschlossen.

Grundstiick-Nr. 001

Schweinemaststall

& “"““

Auszug Orthofoto (www.geoportal.ch/ktsg)

b) Die Schweinemastanlage auf Grundstiick Nr. 001 befand sich
ab dem Jahr 10025 im Eigentum von B.___, Y. . Ab Mitte des Jah-
res 2006 wurde die Schweinemastanlage nicht mehr betrieben. B.___
Ubertrug das Eigentum an Grundsttick Nr. 001 im Jahr 2007 an seinen
Sohn, D.___, X.___. Anfang des Jahres 2009 schloss D.____ mit
C.___, S.___, einen Pachtvertrag fir die Schweinemastanlage, der
diese in der Folge wieder in Betrieb nahm. Die Schweinemastanlage
verfligt Uber eine Kapazitat von rund 700 Mastplatzen.

¢)  Aus dem Protokoll der Sitzung des Gemeinderates Z.____ vom
14. April 2009 ist ersichtlich, dass sich nach der Wieder-Inbetrieb-
nahme der Schweinemastanlage telefonische und schriftliche Rekla-
mationen von Anwohnern betreffend Geruchsemissionen hauften. Un-
ter anderem wurde von E.___, Y., Eigentiimerin von Grundsttick
Nr. 002, mit Schreiben an den Gemeinderat Z. _ vom 31. Marz 2009
geltend gemacht, an windstillen Tagen rieche es in der Umgebung der
Schweinemastanlage unertraglich. Entsprechend hatte E.____ den Ge-
meinderat aufgefordert, die Situation zu prufen und gegebenenfalls
Massnahmen einzuleiten. Gemass dem Protokoll der Gemeinderats-
sitzung vom 14. April 2009 hat der Gemeinderat daraufhin beschlos-
sen, dass der Grundeigentimer, D. _, sowie der Betreiber der
Schweinemastanlage, C.____, um schriftliche Stellungnahme ersucht
wirden. Mit Stellungnahmen vom 28. April und 18. Mai 2009 flihrten
D.__ und C.___ aus, die Liftungsanlage sei von Experten flr ein-
wandfrei erklart worden. Zudem seien zusatzliche Abluftventilatoren
sowie eine Jauchebeluftung eingebaut worden. Der Gemeinderat
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nahm an der Gemeinderatssitzung vom 8. Juni 2009 von den zur Ver-
minderung der Geruchsemissionen ergriffenen Massnahmen Kennt-
nis, behielt sich aber vor, die technischen Einrichtungen der Schwei-
nemastanlage durch eine Fachstelle Uberprifen zu lassen, falls die er-
hoffte Wirksamkeit der emissionsbegrenzenden Massnahmen aus-
bleiben sollte.

d) Nachdem in der Folge wegen der Geruchsemissionen des
Schweinemastbetriebs neben verschiedenen telefonischen Reklama-
tionen auch wieder eine schriftiche Beschwerde, diesmal von F.___,
Y., Eigentimer von Grundstiick Nr. 003, beim Gemeinderat ein-
ging, beschloss der Gemeinderat Z.____ am 10. August 2009 Folgen-
des:

1. Der Gemeinderat ersucht das AFU, baldmdglichst die
Installationen des Schweinestalles D.__ inY.___ zu
Uberprufen und insbesondere festzustellen, ob die An-
lage vorschriftsgemass betrieben wird und alle techni-
schen Mdglichkeiten zur Eindammung der Ge-
ruchsimmissionen ausgeschopft sind.

2. Das AFU ist hoflich gebeten, ihre Feststellungen dem
Gemeinderat in einem kurzen Bericht mitzuteilen.

3. Es ist dem Gemeinderat ein Anliegen, sowohl den In-
teressen der in der Wohnzone lebenden Burgerinnen
und Burger als auch den Interessen der in der Land-
wirtschaftszone tatigen Produzenten gerecht zu wer-
den. Jedoch ist fur den Gemeinderat klar, dass die Be-
treiber eines in unmittelbarer Nahe zu bewohntem Ge-
biet liegenden Schweinestalles alle zur Verfligung ste-
henden technischen Méglichkeiten zur Verminderung
von Geruchsimmissionen auszuschépfen haben —und
zwar auch dann, wenn dies mit entsprechenden Inves-
titionen verbunden sein sollte.

Zur Begriindung fuhrte der Gemeinderat Z.____ aus, dass die bereits
eingeleiteten Massnahmen offenbar zu wenig wirksam seien. Darauf
liessen Berichte von Blrgerinnen und Burgern, welche bereits seit
Jahrzehnten in Y.____ wohnten, schliessen. Geméass den Beschwer-
den handle es sich um "penetrante Immissionen, welche sehr viel star-
ker auftreten wiirden, als dies in frilheren Betriebsjahren der Fall ge-
wesen sei".

e) Daraufhin hat das Amt fir Umwelt und Energie (heute Amt flr
Umwelt [AFU]) die Schweinemastanlage am 4. September 2009 im
Beisein des damaligen Gemeindepréasidenten sowie des Betreibers,
C.___,undvon B.___ begutachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die
Geruchsemissionen fur die Bevdlkerung nicht tragbar seien (gemass
Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 7. September 2009). Uberdies
geht aus dem Protokoll dieser Gemeinderatssitzung vor, dass sich die
Anwesenden an der Begutachtung des Schweinemaststalls einig wa-
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ren, dass versucht werden solle, die Geruchsimmissionen durch be-
triebliche Massnahmen bis Ende des Jahres 2009 massgeblich zu ver-
ringern, bevor die Gemeinde Sanierungsmassnahmen verflige.

f) Mit Schreiben an die Gemeinde Z._ vom 29. September 2009
teilte C.___ mit, dass zur Verbesserung der Abluft sémtliche Jauche-
kanéle im Stall entschlammt und gereinigt, die Jauchebeliftung in-
standgestellt, zur Eindammung des Ammoniakgeruchs ein Zusatz, der
wochentlich ersetzt werde, in die Jauche gemischt, sowie das Jauche-
silo entschlammt und gereinigt worden seien. Gemass Auszug aus
dem Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 15. Oktober 2009 quali-
fizierte der Gemeinderat die Massnahmenliste von C.____ als zu durftig
und beschloss, nochmals Erkundigungen einzuholen, ob eine Verbes-
serung der Geruchsemissionen festzustellen sei; andernfalls sei wohl
die Schliessung des Schweinemaststalls zu verfiigen. Dem Auszug
aus dem Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 14. Dezember 2009
wiederum ist zu entnehmen, dass die Anwohner in der Umgebung der
Schweinemastanlage erneut Uber unzumutbare Geruchsimmissionen
klagten und deshalb auch der Gemeinderat die Situation als unhaltbar
einstufte. Entsprechend hat der Gemeinderat beschlossen, in Zusam-
menarbeit mit dem AFU die Schliessung des Schweinemaststalls zu
verfiigen. Uberdies wurde beschlossen, dass — sollte die Schliessung
nicht moglich sein — eine umfassende Sanierung der Schweinemast-
anlage verfugt werden solle.

g) Gemaéss Auszug aus dem Protokoll der Gemeinderatssitzung
vom 8. Februar 2010 hat der Gemeinderat in der Folge einen Entwurf
einer Sanierungsverfligung erstellt und diesen D.____ sowie C.____am
9. Februar 2010 zur Wahrung des rechtlichen Gehoérs mit folgendem
Dispositiv zukommen lassen:

1. ()

2. Der Gemeinderat verflgt als Sanierungsmassnahme
am Schweinestallvon D.___, betriebenvon C.____, auf
Grundstiick Nr. 001, Y., den Einbau eines Biowa-

schers oder Biofilters bis spatestens 30. Juni 2010.

3. Da die durch den Schweinemaststall verursachten Ge-
ruchsbelastigungen tGbermassig sind und ein &ffentli-
ches Argernis darstellen, welches der Einwohner-
schaft von Y. nicht mehr weiter zugemutet werden
kann, verfigt der Gemeinderat mit Wirkung ab 5. Méarz
2010 die vorubergehende Stilllegung der Anlage.

4. (Gebuhr)
5. Vor der Zustellung dieses Beschlusses ist D.__ und
C.___ das rechtliche Gehor zu gewéhren.

Zur Begrindung des Verfligungsentwurfs wurde ausgefihrt, dass die
bislang umgesetzten Massnahmen in keiner Art und Weise wirksam
seien und auch kunftig keine Verbesserung der Situation zu erwarten
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sei. Daher sei die Geruchsbeldstigung fir die Einwohnerschaft von
Y.____ nicht mehr weiter zumutbar. Gemass den Empfehlungen der
Eidgenossischen Forschungsanstalt fir Betriebswirtschaft und Land-
technik (FAT, neu bezeichnet als Forschungsanstalt Agroscope Re-
ckenholz-Tanikon ART [im Folgenden Agroscope]) sei von lberméas-
sigen Immissionen im Sinn von Art. 2 Abs. 5 der eidgendssischen Luft-
reinhalte-Verordnung (SR 814.318.142.1; abgekirzt LRV) auszuge-
hen, wenn der halbe Mindestabstand zu bewohnten Zonen
oder Wohnbauten nach Anhang 2 Ziff. 512 LRV unterschritten sei.
Wenn feststehe, dass eine einzelne Anlage Ubermassige Immissionen
verursache, verflige die zustéandige Behorde die Sanierung dieser An-
lage. Als Massnahme zur Emissionsbegrenzung im Sinn von Art. 9
Abs. 1 LRV komme aufgrund der Lage des Schweinemaststalls einzig
die Reinigung der Abluft mittels eines Biowéaschers oder Biofilters in
Frage. Dies, weil geméass den FAT-Richtlinien Nr. 476 Untersuchun-
gen verschiedener wissenschaftlicher Institute ergeben hatten, dass
sowohl Biowascher wie auch Biofilter bis zu 95 % der Geriiche aus der
Stallabluft entfernen kdnnten.

aa) D.___ und C.___ haben sich am 24. Februar 2010 auf der Ge-
meinderatskanzlei zum Verfligungsentwurf vom 8. Februar 2010 ver-
nehmen lassen. Gemass Aktennotiz des damaligen Gemeinderats-
schreibers haben sich D.____ und C.____ bereit erklart, den Schweine-
maststall zu sanieren. Die Sanierung solle mittels Einbau einer Luft-
wascher-Anlage des Systems Esch der H.___, X.___ | erfolgen. Zu-
dem wurde erklart, dass die bestehenden Ablaufschachte durch wirk-
samere, hohere Ablaufschachte ersetzt wirden.

bb) Daraufhin erliess der Gemeinderat Z.____ am 2. Marz 2010 fol-
gende Sanierungsverfligung:

1. ()

2. Der Gemeinderat verflgt als Sanierungsmassnahme
am Schweinemaststall von D.__ , betrieben von
C.___, auf Grundstiick Nr. 001, Y.___, den Einbau ei-
nes Biowaschers, eines Biofilters oder einer Luftwa-
scheranlage (System Esch) bis spatestens 30. Juni
2010.

3. D.__ und C.___ werden verpflichtet, bis Montag,
15. Mérz 2010, ein vollstandiges Baugesuch mit allen
erforderlichen Beilagen dem Bausekretariat Z.___ ein-
zureichen, sowie innert einer Woche nach Vorliegen
der Baubewilligung die Arbeiten zur Sanierung aufzu-
nehmen und innert einem Monat, d.h. innert funf Wo-
chen nach Vorliegen der Baubewilligung, abzuschlies-

sen.
4, Halten D.___ und C.___ diese Termine nicht ein, be-
halt sich der Gemeinderat vor, die

voribergehende Stilllegung der Anlage zu verfiigen;
dies insbesondere weil die Geruchsbelastigungen
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tibermassig sind und ein offentliches Argernis darstel-
len, welches fiir die Einwohnerschaft von Y. als un-
zumutbar zu taxieren ist.

5. Der Rat verzichtet auf die Festsetzung einer Gebdhr.

cc) MitBaugesuch vom 9. Marz 2010 beantragtenD.___ und C.____
beim Gemeinderat Z.____ die Baubewilligung fir den Einbau einer Luft-
waschanlage sowie fur den Abbruch und Neubau zweier Abluftkamine.
In der Verfigung des AFU Uber Gewasserschutzmassnahmen vom
8. Juli 2010 und der raumplanungsrechtlichen Teilverfigung des Am-
tes fur Raumentwicklung und Geoinformation (AREG), ebenfalls vom
8. Juli 2010, wurde dem Bau einer Luftungsanlage mit Luftwascher zu-
gestimmt (Ziff. 3 des Dispositivs der Teilverfigung des AREG). Am
16. Juli 2010 erteilte der Gemeinderat Z.____ die Baubewilligung fur
den Einbau einer Luftwaschanlage (Ziff. | des Dispositivs).

dd) Gemass Abnahmebericht des Bausekretdrs der Gemeinde
Z.____vom 6. Mai 2011 (Bauabnahme vom 5. Mai 2011) wies die
Schweinemastanlage nach Abschluss der Bauarbeiten neu eine Luft-
waschanlage, einen Wassertank an der Nordseite des Stalls sowie
vier Abluftkamine mit einer Hohe von jeweils ca. 7,5 m auf. Im Abnah-
meprotokoll wurde festgehalten, dass durch diese baulichen Verande-
rungen keine Offnungen am Stallgebzude mehr vorhanden seien,
durch welche Abluft aus dem Stall entweichen kdnne, ohne vorher die
Luftwaschanlage passiert zu haben.

h)  Am 7. November 2011 hat C.___ das Grundsttick Nr. 001 zu Ei-
gentum erworben.

i) Mit Schreiben vom 15. Dezember 2011 teilten B.__, .,
Y. ,E.__ _undA.___,Y. ,dem GemeinderatZ. __ mit, dass seit
rund 14 Tagen "dieser Stall wieder erbarmlich [stinke]". Es wurde aus-
geflhrt, dass wiederholt das Gesprach mit C.___ gesucht worden sei,
sich die Situation dadurch aber nicht verbessert habe. B.____ fiihrte
aus, dass er den Stall aufgrund der Geruchsemissionen stillgelegt
habe; seines Erachtens befinde sich der Stall einfach am falschen Ort.

i) Dem Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 10. Januar 2012
ist zu entnehmen, dass der Schweinemaststall auf Verfigung des Ge-
meinderates saniert worden und die entsprechende Bauabnahme am
5. Mai 2011 erfolgt sei. Grundsétzlich sollten die Geruchsemissionen
damit fur die Nachbarschaft ertraglich sein, es sei denn, die Anlage
werde falsch betrieben. Dennoch hat der Gemeinderat an der Gemein-
deratssitzung vom 10. Januar 2012 beschlossen, C.___ zu ersuchen,
zu den erhobenen Vorwirfen bis 29. Februar 2012 Stellung zu neh-
men.

k) Mit Schreiben vom 26. Marz 2012 nahm C.___, vertreten durch

lic.oec.HSG Jakob Huber, Rechtsanwalt, Kaltbrunn, zu den erhobenen
Vorwiirfen Stellung und beantragte, von Massnahmen abzusehen. Zur
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Begriindung fihrte er aus, vor rund einem Jahr sei im Schweinehal-
tungsbetrieb eine Abluftreinigungsanlage zur Vermeidung von Ge-
ruchsemissionen installiert worden. In der Folge héatten alle Nachbarn
erklart, die Verbesserung der Abluft sei befriedigend. Dass im Dezem-
ber 2011 wahrend 14 Tagen ein erbarmlicher Gestank geherrscht ha-
ben solle, werde bestritten. Uberdies dirfe nicht tibersehen werden,
dass zwischen Vater B.____ und Sohn D.____ im Zusammenhang mit
dem Verkauf der Schweinemastanlage an C.___ am 7. November
2011 grosse Meinungsverschiedenheiten aufgetreten seien. Es gabe
gewichtige Anhaltspunkte, dass das Schreibenvon B.____ vom 15. De-
zember 2011 nicht priméar wegen der Geruchsbelastung erfolgt sei,
sondern vielmehr dessen Unmut tber den Verkauf des Grundstiicks
Nr. 001 aufzeige.

D} Mit Beschluss vom 10. April 2012 verfligte der Gemeinderat
Z.____ Folgendes:

1. C.___ wird als Eigentiimer und Betreiber des Schwei-
nestalles aufgefordert, die Luftwaschanlage korrekt
und unter Ausschépfung ihrer technischen Mdglichkei-
ten zu betreiben — und zwar so, dass eine Reduktion
der Gerliche aus der Stallabluft um mindestens 80 %
sichergestellt ist.

2. Der Gemeinderat halt sich rechtliche Schritte aus-
drticklich vor.

3. Bezugnehmend auf die telefonische Besprechung des
Gemeinderatsschreibers mit dipl. Ing.-Agr. ETH J.___
vom 4. April 2012, wird die Fachstelle Landwirtschaft-
licher Umweltschutz des Amtes fir Umwelt und Ener-
gie hoflich gebeten, den Schweinemastbetrieb und da-
bei insbesondere die Luftwaschanlage vor Ort zu Uber-
prifen und dem Gemeinderat entsprechend Bericht zu
erstatten.

Zur Begriindung fiihrte der Gemeinderat aus, dass am 29. Marz 2012
ein Augenschein stattgefunden habe. Zu diesem habe C.____ eingela-
den und es hatten die Anwohner, der Lieferant der Luftwaschanlage
sowie Vertreter des Gemeinderates teilgenommen. Anlasslich dieses
Augenscheins sei festgestellt worden, dass C.__ das Potenzial sei-
ner Biowaschanlage wohl nicht ausschépfe und entsprechend die vor-
gesehene Reduktion der Geruchsemissionen um 80 % noch nicht er-
reicht worden sei. Ebenso sei seitens des Lieferanten bestatigt wor-
den, dass die Anlage nicht optimal betrieben werde und betreffend die
Luftreinigung Optimierungsmdoglichkeiten bestiinden. Mit Beschluss
vom 8. Februar 2010 (recte: 2. Marz 2010) sei die Sanierung des
Schweinemaststalls und der Einbau eines Biowéaschers oder Biofilters
verfligt worden. Dabei sei man davon ausgegangen, dass sowohl Bi-
owascher wie auch Biofilter bis zu 95 % der Gerliche aus der Stallluft
entfernen wirden. Um den Schweinemaststall am Standort W.
Uberhaupt betreiben zu dirfen, sei mindestens eine Reduktion der Ge-
riche in der Stallabluft um 80 % notwendig.
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m)  Mit E-Mail vom 16. Mai 2012 teilte der damalige Leiter der Sek-
tion Landwirtschaftlicher Umweltschutz des AFU der Gemeinde Z.____
seine Beurteilung der Schweinemastanlage mit. Er hielt fest, dass es
sich bei der Luftreinigungsanlage gemass Herstellerunterlagen um
eine "Luftwasche mit Wasser ohne Zusétze" handle. Dabei erfolge
eine Nasswasche der Abluft im Gegenstromverfahren. Entscheidend
fur die Reinigungsleistung sei die Verweilzeit bzw. die Kontaktzeit der
Wassertropfchen mit der Stallabluft. Geméss einer Beurteilung von
Agroscope aus dem Jahr 2005 werde der Anlage aufgrund von Ge-
ruchsmessungen mit Probanden ein Wirkungsgrad von 80 % attes-
tiert. Aus diesem Attest gingen aber keine Hinweise tber die Konstruk-
tion einer derartigen Anlage hervor. Im vorliegenden Schweinemast-
stall sei die Luftgeschwindigkeit der Abluft relativ hoch (rund 5 m/s),
daher drange sich die Vermutung auf, dass mdglichweise der Wir-
kungsgrad der Luftreinigungsanlage reduziert sein kénnte. Dies lasse
sich aber ohne zuverlassige Messungen nicht feststellen. Der dama-
lige Leiter der Sektion Landwirtschaftlicher Umweltschutz des AFU
fuhrte weiter aus, dass anlasslich des Augenscheins vom 29. Mérz
2012 weitere mogliche Massnahmen diskutiert worden seien. Einer-
seits sei C.____ aufgefordert worden, die Anlage bezliglich Lifterein-
satz optimal zu betreiben, andererseits bestehe die Moglichkeit, die
vier Abluftkamine angemessen zu erhéhen. Mit einer leichten Veren-
gung nach oben sei eine hdhere Austrittsgeschwindigkeit der Abluft zu
erwirken. Damit wurde die noch belastete Abluft in etwas héhere Luft-
schichten geblasen und Uber die von den Geruchsemissionen be-
troffenen Liegenschaften gefiihrt.

n)  Mit Beschluss vom 12. Juli 2012 verfligte der Gemeinderat
Z.__

1. Der Gemeinderat verweist auf seine rechtsgultige Ver-
figung vom 8. Februar 2010 [recte: 2. M&rz 2010] und
damit auf die Auflage, wonach C.___ seinen Schwei-
nestall im W.____in Y.___ nur dann betreiben darf,
wenn er die Geriiche aus der Stallabluft zu mindestens
80 % reduziert.

2. Dass C.___ diese verbindlichen Grenzwerte offen-
sichtlich nicht einhalt, muss als unhaltbarer Zustand
bezeichnet werden.

3. C.___ wird aufgefordert, dem Gemeinderat bis spétes-
tens 10. August 2012 schriftlich mitzuteilen, wie und
innert welcher Frist er diesen unhaltbaren Zustand be-
heben und dafur sorgen wird, dass die Gerliche der
Stallabluft zu mindestens 80 % reduziert werden.

4. Sollte C.___ eine Erh6hung der Abluftkamine beab-
sichtigen, erinnert der Gemeinderat daran, dass dafur
der gemeinderatlichen Baubewilligungskommission
rechtzeitig ein vollstandiges Baugesuch einzureichen
ist.
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5. Der Gemeinderat behélt sich vor, unter Kostenfolge fur
C.___ Luftmessungen anzuordnen und — sollte nicht
innert nitzlicher Frist ein Reinigungsgrad von 80 % er-
reicht werden — die Stilllegung der Anlage zu verfiigen.

0) Mit Schreiben vom 8. August 2012 filhrte C.__ aus, dass ihm
die Situation mit dem Schweinemastbetrieb und den Nachbarn grosse
Sorgen bereite. Die Nachbarn wiirden sich belastigt fiihlen, obwohl bei
mehreren Begehungen mit den Anwohnern und Vertretern der Ge-
meinde zu verschiedenen Tageszeiten und Wetterlagen keine oder
nur geringe Geruchsemissionen festzustellen gewesen seien. Er habe
die Situation erneut mit der Firma IS Tool Systems AG, welche die
Luftreinigungsanlage eingebaut habe, besprochen und wolle folgende
Massnahmen treffen:

1. Abgleich der Potentiometer auf die Luftwéschersteue-
rung

2. Pumpenleistung messen

3. PH messen

4, Weitwurfdise aufsetzen bei den vier Kaminen (da die
bewilligte Hohe von acht Metern noch nicht erreicht ist)

5. Evt. Einhangerkdrbe zur Luftbremsung im Unterflurbe-
reich

Daraufhin hat der Gemeinderat an der Sitzung vom 20. August 2012
beschlossen, dass die von C.___ genannten Massnahmen bis zum
30. September 2012 umzusetzen seien und dem Gemeinderat eine
Vollzugsmeldung zukommen zu lassen sei.

p) Gemass Protokoll des Bauamts Z.  vom 9. Oktober 2012 ha-
ben der Bausekretdr und eine Bauamtsmitarbeiterin am 3. Oktober
2012 Uberprift, ob C.__ die am 20. August 2012 vom Gemeinderat
verflgten Massnahmen zur Verminderung der Geruchsemissionen
umgesetzt habe. Im Protokoll wurde festgehalten, dass vier neue Weit-
wurfdisen auf den Abluftkaminen des Schweinemastbetriebs montiert
worden seien. Nicht vorgenommen worden sei der Abgleich der Po-
tentiometer auf die Luftwaschersteuerung. Dies, weil sich deren Liefe-
rung um ein bis zwei Wochen verspéatet habe. Aus diesem Grund sei
auch die PH-Messung noch nicht erfolgt; diese erfolge mit dem Ab-
gleich der Potentiometer. Der Einbau der Einhangerkérbe zur Luft-
bremsung im Unterflurbereich sei nhach Angaben von C.____ vorlaufig
nicht vorgesehen. Aufgrund dieses Protokolls hat der Gemeinderat am
23. Oktober 2012 verfigt:

1. Der Gemeinderat nimmt vom Abnahmebericht des
Bauamtes Kenntnis und ist iberzeugt davon, dass ins-
besondere die neu montierten Weitwurfdiisen eine er-
hebliche Reduktion der Geruchsimmissionen zur
Folge haben.
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2. Der Gemeinderat schreibt dieses Geschaft als erledigt
von seiner Pendenzenliste ab.

gq) Gemass Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 1. Juli 2013
sind in der Folge wiederum verschiedene Anwohner der Schweine-
mastanlage an den Gemeinderat gelangt und haben den unhaltbaren
Zustand wegen des Gestanks des Schweinemaststalls geriigt. Ent-
sprechend hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 1. Juli 2013 ver-
fugt:

1. Der Gemeinderat stellt den dringenden Verdacht fest,
dass die Geruchsimmissionen im Umfeld des Schwei-
nestallesvon C.  imW.___ Y.  (berméssig sind.

(...)

2. Gestuitzt auf Art. 12 der LRV verlangt der Gemeinderat
von C.___ eine Emissionserklarung, welche aufgrund
von Messungen Uber die Art und Menge der Emissio-
nen Auskunft erteilen muss (Geruchsmessungen).

3. ()
4. ()

5. Sollte sich der Verdacht auf Gberméssige Immissionen
im Umfeld des Schweinestalles aufgrund der Messun-
gen erharten, behalt sich der Gemeinderat die Verfi-
gung einer Stilllegung der Anlage ausdricklich vor.

r Mit E-Mail vom 10. Juli 2013 hat das AFU der Gemeinde Z.____
mitgeteilt, dass die vom Gemeinderat am 1. Juli 2013 beschlossene
Emissionserklarung nicht ohne weiteres erbracht werden kénne. Nach
Riicksprache mit Agroscope sei vorab die Ubermassigkeit der Ge-
ruchsemissionen zu klaren. Ausserdem seien Abklarungen zu den
emittierenden Quellen im Hinblick auf diffuse Quellen, welche nicht o-
der nur teilweise von der Abluftreinigungsanlage erfasst wirden, zu
treffen. Nach Ansicht des AFU kdnne eine Emissionsklarung also nicht
mittels eines Gemeinderatsbeschlusses erfolgen. Deshalb schlage es
eine Begehung des Betriebs mit anschliessender Besprechung der
notwendigen Massnahmen vor. Diese Begehung fand am 27. August
2013 statt und es wurde, um festzustellen, ob die Geruchsemissionen
des Schweinestalls Gibermassig sind, im Anschluss gemass einer Ak-
tennotiz vom 29. August 2013 Folgendes festgelegt:

1. Es sollen Abnahmemessungen durchgefihrt werden.
Ergeben diese Messungen eine Emission von weniger
als 300 Geruchseinheiten, ware davon auszugehen,
dass die mit der rechtskraftigen Sanierungsverfiigung
geforderte Geruchsreduktion von achtzig Prozent ge-
wahrleistet ist und damit keine Ubermaéssigkeit be-
steht. Ansonsten umgehend Massnahmen zur Errei-
chung der geforderten Werte umzusetzen waren.
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2. Beat Steiner [Agroscope] und Eugen Schmid [H.
definieren in Absprache mit dem Amt fir Umwelt
(AFU) des Kantons Thurgau das Messprojekt.

3. Zusammen mit der Ubermittlung des Messprojektes
schlagen Beat Steiner und Eugen Schmid dem Ge-
meinderat innert nitzlicher Frist fur Geruchsmessun-
gen befahigte Ingenieurbiros vor. In diesem Zusam-
menhang klaren Beat Steiner und Eugen Schmid zu-
dem ab, ob allenfalls das AFU des Kantons Thurgau
bereit ware, die Messungen durchzufuhren.

4. ()
5 (..)

6. C.___ fuhrt ab sofort Protokoll Uber sein Stallmanage-
ment (Gulle, Fitterung, Tierwechsel, usw.).

7. Der Gemeinderat ladt die beschwerdefihrenden An-
stésser im Rahmen der ordentlichen Gemeinderatssit-
zung vom 23. September [2013] zu einer kurzen Aus-
sprache mit Information Uber das weitere Vorgehen
ein. Dabei werden die Anstésser zudem aufgefordert,
Protokoll Uber die nach ihrer Meinung Ubermassigen
Geruchsimmissionen zu fuhren (Datum, Uhrzeit, Wet-
ter, Intensitat).

Gemass Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 23. September 2013
haben die anwesenden Anwohner B. , I.__ , E.  ,A.  und
K., Y., dem Gemeinderat insbesondere mitgeteilt, dass der
Schweinestall Uber den ganzen Tag verteilt schwallweise stinke. An
schonen Tagen und/oder je nach Wind nehme der Gestank ein uner-
tragliches Ausmass an. Unmittelbar beim Silo stinke es nicht, daftr
umso mehr im Bereich der benachbarten Liegenschaften. Nebst dem
Gestank beklagten die Anwohner die Larmimmissionen der Fiitte-
rungsanlage.

s) Am 2. Dezember 2013 lud der Gemeinderat Z.____ zu einer er-
neuten Augenscheinverhandlung ein, nachdem sich das AFU des
Kantons Thurgau dazu bereit erklart hatte, das Messprojekt zu erstel-
len und die notwendigen Messungen durchzufiihren.

t) Das AFU des Kantons Thurgau hat gemass Messbericht vom
8. August 2014 am 17. und 18. Juni 2014 Geruchsmessungen am
Schweinemastbetrieb durchgefiihrt. Im Bericht vom 14. August 2014
wird insbesondere festgehalten, dass das Liftungs- und Waschersys-
tem "ungewdhnlich komplex" sei. Es handle sich nicht um einen Bio-
wascher, bei dem die Abluft eine Packung von mit Biomasse besiedel-
ten Fullkorpern kontrolliert durchstréme, sondern die Stallluft werde in
den Kanélen unter den Stallabteilen angesaugt und auf gewissen Ab-
schnitten mit Wasser beduist. Dadurch sei "die Wirkung dieser einfa-
chen Berieselungsanlage annahernd mit einem reinen Wasserwa-
scher zu vergleichen". Obwohl die Interpretation der Messergebnisse
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aufgrund der Komplexitat dieser Abluftfhrung erschwert sei, kénne
festgestellt werden, dass die Stallluft bereits vor der Wasserbediisung
eine geringe Geruchsbelastung unter der Ublichen Anforderung von
300 Geruchseinheiten pro Kubikmeter (GE/m?®) aufweise. Daraufhin

erliess der Gemeinderat Z. am 26. August 2014 folgenden Be-
schluss:
1. Der Gemeinderat stellt zusammengefasst fest, dass

keine Uberméassigen Emissionen zu beklagen sind.
Die Werte liegen unter 300 Geruchseinheiten pro Ku-
bikmeter. Damit ist die mit der rechtskréftigen Sanie-
rungsverfigung geforderte Geruchsreduktion von
achtzig Prozent gewabhrleistet.

2. ()

3. Schweinestallbetreiber C.___ hat damit den Nachweis
erbracht, dass er die Auflagen der rechtskréftigen Sa-
nierungsverfigung und dabei inshesondere die Ge-
ruchsreduktion von achtzig Prozent einhalt.

4, Der Gemeinderat wird auf weitere Beschwerden in die-
ser Sache nicht mehr eintreten und allfallige Be-
schwerdebriefe der Anwohner aus Grinden der Ver-
haltnismassigkeit nicht mehr beantworten.

5. Selbstverstandlich steht es den Anwohnern jederzeit
frei, selbst und auf eigene Kosten weitere Expertisen
in Auftrag zu geben.

u) Mit Schreiben vom 10. November 2014 wandten sich A,
B. ,I.__ und E.___ an den Gemeinderat Z.___ und liessen ihm
den Bericht von Chemie-Ing.HTL L., St.Gallen, in welchem die Ge-
ruchssituation im Quartier W.__ vom 10. September bis 5. Oktober
2014 untersucht worden war, zukommen. Im Bericht wurde aufgezeigt,
dass unter anderem lokale Westwinde die Geruchseinwirkungen ver-
starkten. Weiter wurde ausgefiihrt, dass der Mindestabstand eines
Schweinemastbetriebs mit 600 Mastschweinen ohne einem den FAT-
Richtlinien entsprechenden Abluftwascher in der Landwirtschaftszone
119 m betrage. Erfolge eine Geruchsreduzierung der Stallabluft von
mindestens 80% mit einem Biowascher, betrage der Mindestabstand
bei einer Belegung mit 600 Mastschweinen nur noch 36 m. Im Moment
betrage der Abstand der Schweinemastanlage zum nachstgelegenen
Wohnhaus ca. 33 m. Entscheidender als der Abstand sei aber, dass
im Wascher die Schweinestallgertiche vollkommen eliminiert wirden,
wie dies bei erprobten Biowéaschern oder Biofiltern der Fall sei. Reine
Waéschersysteme seien aufgrund chemisch-physikalischer Gegeben-
heiten nur beschrénkt geeignet, Schweinestallgeriiche vollkommen zu
eliminieren.

V) Der Gemeinderat Z. _ hat diesen Bericht an der Gemeinde-

ratssitzung vom 1. Dezember 2014 zur Kenntnis genommen und im
Anschluss Folgendes verfugt:
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1. Der Gemeinderat stellt fest, dass der vorliegende Be-
richt lediglich auf durch die Anwohner protokollierten
Geruchsempfindungen basiert.

2. Immerhin liegen dem Bericht des Amtes fur Umwelt
des Kantons Thurgau handfeste Messergebnisse zu-
grunde, welche wie bekannt einen unter 300 Geruchs-
einheiten liegenden Wert beweisen.

3. Es qgibt fir den Gemeinderat keinen Grund, den Be-
richt von ausgewiesenen Fachpersonen des Amtes fur
Umwelt des Kantons Thurgau anzuzweifeln.

4, Vielmehr empfiehlt der Gemeinderat den Anwohnern,
mit Schweinestallbetreiber C.___ ein einvernehmli-
ches Gespréach zu fihren und dabei auf freiwilliger Ba-
sis gemeinsam Massnhahmen zu prifen, welche die
angeblich wahrnehmbaren Restgeriiche eindammen.

B.
a) Weil auf den 1. September 2018 neue Tierschutzvorschriften in
Kraft treten sollten, teilte C.__ dem Bauamt Z.___ mit E-Mail vom

20. Dezember 2016 mit, dass im Maststall einige bauliche Anpassun-
gen notwendig seien. Auf dem Stallplan werde aufgezeigt, wie die An-
passungen umgesetzt wirden. Die neuen Stallbuchten wirden auf
Grossgruppenhaltung umgeristet; die Flache betrage neu 0,9 m? pro
Tier. Mit E-Mail vom 22. Dezember 2016 teilte der Leiter des Bauamts
Z.___ C.___ mit, dass die Arbeiten gemass den eingereichten Planen
ausgefuhrt werden kénnten und keine Bewilligungen nétig seien.

b) Mit Schreiben vom 27. Juni 2017 teilten B._ dem Gemeinde-
rat Z.___ mit, dass sie am Schweinemaststall Bautétigkeit festgestellt
hatten; sie erhoben deshalb vorsorglich Einsprache.

) Die Baubewilligungskommission Z.____ reagierte auf das Schrei-
benvon B.____ mit Schreiben vom 18. Dezember 2017. Sie fiihrte aus,
C.____habe am 22. Dezember 2016 die "Genehmigung" erhalten, sei-
nen Stall an die neuen Tierschutzvorschriften anzupassen. Weil nur
Anpassungen im Innenbereich vorgesehen gewesen seien, sei ihm
"das Ganze ohne Baugesuch bewilligt* worden. Dennoch sei aufgrund
des Schreibens von B._ am 5. Juli 2017 eine Baukontrolle vor Ort
erfolgt. Bei dieser Kontrolle sei festgestellt worden, dass die Arbeiten
an den Bdden gemass der Bewilligung ausgefiihrt worden seien. Aus-
serdem sei eine neue Decke montiert worden, welche flr einen opti-
maleren Luftaustausch sorge. Nach Ansicht der Baubewilligungskom-
mission sei durch die Anpassungen am Schweinestall die Geruchsbe-
lastung verbessert und nicht verschlechtert worden. Entsprechend be-
stehe kein weiterer Handlungsbedarf.

d) In der Folge beschwerte sich A.__am 28. Januar 2018 bei der
Baubewilligungskommission erneut tber die vom Schweinemastbe-
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trieb ausgehenden Emissionen. Deshalb fiihrte die Baubewilligungs-
kommission am 14. Februar 2018 eine weitere Baukontrolle durch, an
welcher C.___, der Vorsitzende der Baubewilligungskommission und
der Leiter des Bauamts anwesend waren. Gemass den Ausfihrungen
im Protokoll der Sitzung der Baubewilligungskommission vom 19. Feb-
ruar 2018 sei betreffend Geruch am 14. Februar 2018 nichts zu bean-
standen gewesen. Mit Beschluss vom 26. August 2014 sei den An-
wohnern mitgeteilt worden, dass der Gemeinderat auf weitere Be-
schwerden in dieser Sache nicht mehr eintreten und allfallige Be-
schwerdebriefe der Anwohner nicht mehr beantworten werde. An die-
sem Beschluss halte auch die Baubewilligungskommission fest, wes-
halb auf die E-Mail von A.____ vom 28. Januar 2018 nicht mehr einge-
treten werde. Dies wurde A.____ mit E-Mail vom 20. Februar 2018 vom
Leiter des Bauamts Z.____ mitgeteilt.

e) Mit Schreiben vom 26. Juni 2018 teilten die Anwohner des
Schweinemastbetriebs, A.__, B.__ , I.__, E.__ sowie N.__,
Y., dem Gemeinderat mit, dass sich die "Gestanksbelastigung" seit
den Umbauarbeiten des Stalls nochmals verschéarft habe. Die Situa-
tion sei nicht mehr tolerierbar. Aufgrund dessen wurde der Gemeinde-
rat nochmals ersucht, die Einhaltung der LRV im Quartier W.____
durchzusetzen.

f) Mit Beschluss vom 2. Juli 2018 verflgte der Gemeinderat Fol-
gendes:

1. Schweinestallbetreiber C.__ wird aufgefordert, dem
Gemeinderat innert einer Frist von 14 Tagen eine
schriftliche Stellungnahme zu den Klagen der Anwoh-
ner sowie eine minutidése Dokumentation tber die vor-
genommenen Anderungen an den dem Luftaustausch
dienenden Installationen einzureichen.

2. Der Gemeinderat behalt sich die Er6ffnung eines bau-
polizeilichen Verfahrens vor.

Zur Begrindung wurde ausgefiihrt, dass gemass Aktenlage C._
zwar keine Anderungen am Liftungssystem, jedoch an der Fiihrung
des Luftaustausches, vorgenommen habe. Die Massnahme hétte die
Restgertiche nochmals minimieren sollen. Nach Schilderung der An-
wohner sei aber nun offenbar der gegenteilige Fall eingetreten. Auf-
grund dieser neuen Ausgangslage trete der Gemeinderat auf das
Schreiben der Anwohner ein.

g) Dieser Aufforderung nachkommend reichte C._ am 14. Juli
2018 eine Stellungnahme ein, wonach er an der Liftung und Luftfih-
rung nichts geandert habe. Er habe das Waschwasser ersetzt und da-
bei einen Luftungsspezialisten beigezogen. Aufgrund dieser Stellung-
nahme verflgte der Gemeinderat am 13. August 2018 Folgendes:
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1. Dem Gemeinderat liegen keine stichhaltigen Indizien
dafir vor, dass am Liftungs-, bzw. am Luftwaschsys-
tem des SchweinestallesimW.___ Y. technische
Anderungen vorgenommen wurden.

2. Es gibt daher fir den Gemeinderat keinen Anlass zur
Annahme dafiir, dass sich die Messwerte verschlech-
terten.

3. Der Gemeinderat verweist daher auf seine Beschluss-

fassung vom 26. August 2014 (Geschéaft Nr. 1427),
wonach er aufgrund von eigens durch das Amt fir Um-
welt des Kantons Thurgau durchgefiihrten Luftmes-
sungen feststellte, dass

keine Ubermassigen Emissionen zu beklagen sind;

die Werte unter 300 Geruchseinheiten pro Kubikmeter
liegen;

damit die mit der rechtskraftigen Sanierungsverfiigung
geforderte Geruchsreduktion des Schweinestalles um
achtzig Prozent gewabhrleistet ist;

Schweinestallbetreiber C.__ somit den Nachweis er-
brachte, dass er die Auflagen der rechtskraftigen Sa-
nierungsverfigung und dabei insbesondere die Ge-
ruchsreduktion um achtzig Prozent einhalt;

der Gemeinderat auf weitere Beschwerden in dieser
Sache nicht mehr eintreten wird;

es den Anwohnern jederzeit freisteht, selbst und auf
eigene Kosten weitere Expertisen in Auftrag zu geben,
welche jedoch von einer ausgewiesenen Fachperson
zu erstellen waren.

C.
Mit Schreiben vom 17. Januar 2019 erhoben A.__ , B.__ , .,
E.  undO.__ ,N.__ Rechtsverweigerungsbeschwerde (Verfahren

Nr. 19-534) beim Baudepartement (seit 1. Oktober 2021: Bau- und
Umweltdepartement). Mit Schreiben vom 17. Mai 2019 zogen die Be-
schwerdefiihrer die Rechtsverweigerungsbeschwerde wieder zurtick,
worauf diese am 22. Mai 2019 von der Geschéftsliste des Departe-
mentes abgeschrieben wurde.

D.

a) Mit Schreiben vom 5. Mai 2020 wandten sich A.___, B._
., E.___und O.__, sowie N.___ erneut an den Gemeinderat
Z.___. Sie brachten vor, dass sich die Geruchsemissionen in den letz-

ten Wochen und Monaten erneut markant verschlechtert hatten; die
Situation sei fiir sie nicht mehr tragbar.

b)  Am 18. Mai 2020 beschloss der Gemeinderat Z.____ zum einen
Folgendes:
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1. Die Geruchssituation beim Schweinestall im W.
Y.___ wird neu Uberprift.

2. ()

3. Die Anwohnerinnen und Anwohner sind um Verstand-
nis gebeten, dass die Prifung etwas Zeit in Anspruch
nimmt.

In einem zweiten Beschluss, ebenfalls vom 18. Mai 2020, verfligte der
Gemeinderat zum anderen:

1. Der Gemeinderat beauftragt das Kompetenzzentrum
Agroscope Tanikon mit der Uberpriifung der Geruchs-
situation rund um den Schweinestall im W.__ in
Y

2. Mit dieser Uberpriifung ist insbesondere die Frage zu

klaren, ob die Gerliche des Schweinestalles auf die
umliegenden, allesamt in der Landwirtschaftszone ge-
legenen Wohnliegenschaften Gibermassig einwirken.

3. Dem Kompetenzzentrum Agroscope Tanikon werden
zur Vorbereitung der Prifung die bisher angefallenen
wesentlichen Akten zur Geruchssituation Ubermittelt;
dies verbunden mit dem Ersuchen, diese Akten ver-
traulich zu behandeln und nach Auftragsabschluss der
Gemeinderatskanzlei Z.____ zu retournieren.

4, Der Gemeinderat geht davon aus, dass die Uberpri-
fung der Geruchssituation stattfindet, ohne dass der
Anlagenbetreiber daruber vorab in Kenntnis gesetzt
wird.

Zur Begriindung wurde ausgefihrt, eine erneute Priifung sei ange-
zeigt, da die letzte Uberpriifung der Anlage bereits sechs Jahre zu-
rickliege.

C) Da Agroscope die Uberpriifung der Geruchssituation nicht iiber-
nehmen konnte, wandte sich der Gemeinderat gemass Protokoll der
Gemeinderatssitzung vom 24. August 2020 an das AFU, welches
Prof.Dr. P.___, Institut fir Umwelt- und Verfahrenstechnik der Fach-
hochschule Ostschweiz, St.Gallen, empfahl. Dieser schlug dem Ge-
meinderat anlasslich einer Besprechung vom 4. November 2020 eine
Messmethode mit Probanden vor und schatzte die Kosten dafir auf
Fr. 40'000.- bis Fr. 50'000.—. In der Absicht, eine weniger kosteninten-
sive Messmethode zu eruieren, nahm der Gemeinderat in das Budget
fur das Jahr 2021 Fr. 25'000.— auf und unterbreitete diesen Betrag der
Bilrgerschaft Z._ an der Abstimmung vom 11. April 2021.

d) Am 17. Mai 2021 fasste der Gemeinderat Z.____ folgenden Be-
schluss:
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1. Der Gemeinderat begriisst den Einsatz des Produktes
"Q.__ "derFirmaR.___ . Sobald die Wirksamkeit des
Produktes bestétigt ist, wird der Gemeinderat eine
Kostenbeteiligung prifen; dies auf entsprechendes
Gesuch des Schweinestallbetreibers hin.

2. Die Anwohner des Schweinestalles im W. werden
mittels Protokollauszug uber die vorliegende Be-
schlussfassung in Kenntnis gesetzt.

Zur Begrindung wurde ausgefihrt, in Ausfuhrung des Gemeinderats-
beschlusses vom 18. Mai 2020 seien im Budget fur das Jahr 2021 fi-
nanzielle Mittel fur die Uberprifung der Geruchssituation beim Schwei-
nemastbetrieb bereitgestellt worden. Am 11. April 2012 sei das Budget
2021 von der Burgerschaft an der Urnenabstimmung genehmigt wor-
den. Nun habe C._ dem Gemeinderat mit Schreiben vom 6. Mai
2021 mitgeteilt, dass er beabsichtige, ein neues Verfahren zur Reduk-
tion der Geruchsemissionen im Schweinemaststall einzusetzen. Das
Verfahren nenne sich "Q.___ ", ein Produkt der Firma R.___, V.,
und verspreche eine drastische Reduzierung der Ammoniakemissio-
nen. Sollte sich "Q.___ " als wirksam erweisen, kdnnten die grundsatz-
lich fir die Emissionsmessungen bereitgestellten finanziellen Mittel
zielfihrender verwendet werden, indem in der Einflhrungsphase fiir
"Q.___ "ein Beitrag an C.___ ausgerichtet werde.

E.

Mit Eingabe vom 18.Juni 2021 erhoben A.__ sowie B.
Rechtsverweigerungs-beschwerde beim Baudepartement. Es werden
folgende Antrage gestellt:

1. Es sei festzustellen, dass die Politische Gemeinde
Z.____eine Rechtsverweigerung begeht, indem sie die
LRV nicht durchsetzt.

2. Eine aktuelle Priifung der Geruchssituation durch eine
fachlich kompetente und neutrale Stelle mit Kosten-
folge fur den Verursacher. Dabei ist auch der Einfluss
der in den vergangenen Jahren vorgenommenen bau-
lichen Anpassungen zu bertcksichtigen (Tierschutz-
auflagen, Abluftaustritt, Kaminanlagen etc.).

3. Anordnung notwendiger Massnahmen zur Einhaltung
des geltenden Mindestabstandes vom Schweinemast-
stall gegenliber den bewohnten Nachbarzonen. Insbe-
sondere auch konkrete Anforderungen betreffend Ab-
scheideleistung, Betrieb und Wartung der Abluftreini-

gung.
4, Unter Kosten- und Entschadigungsfolge.

Zur Begruindung wird geltend gemacht, die Anwohner des Schweine-
maststalls seien seit Jahren massiven Geruchsbelastigungen ausge-
setzt. Die Politische Gemeinde Z.___, welche mit der Einhaltung der
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LRV beauftragt sei, verharmlose die Situation und nehme die Klagen
der Anwohner nicht ernst. Die Geruchsmessungen am Schweinemast-
betrieb des AFU des Kantons Thurgau vom 17. und 18. Juni 2014
seien dem Anlagebetreiber zwei Tage im Voraus angekiindigt worden,
womit er genldgend Zeit gehabt habe, seine Anlage zu reinigen. Auch
als der Anlagebetreiber mit Gemeinderatsbeschluss vom 2. Juli 2018
verpflichtet worden sei, zu den Geruchsemissionen Stellung zu neh-
men, habe dieser eine vierzehntagige Vorlaufzeit gehabt, um das
Waschwasser zu wechseln, die Anlagen korrekt einzustellen und
diese im Anschluss von einem Fachspezialisten Uberprifen zu lassen.

F.

a) Mit Vernehmlassung vom 20. Juli 2021 beantragt der Beschwer-
degegner, die Rechtsverweigerungsbeschwerde abzuweisen. Zur Be-
grindung wird geltend gemacht, man habe den Klagen sehr wohl die
notige Beachtung zukommen lassen. Die Beschwerdeflihrer wohnten
in der Landwirtschaftszone. Auch wenn weniger der Schweinemast-
stall, sondern eher das landwirtschaftsunabhangige Wohnen in der
Landwirtschaftszone als zonenfremd einzustufen sei, habe der Ge-
meinderat mit dem Erlass der Sanierungsverfligung alles darange-
setzt, die nétigen Vorkehrungen zu treffen, damit fir die benachbarten
Liegenschaften die Geruchsemissionen reduziert werden kénnten. Im-
merhin handle es sich beim SchweinemaststallimW.___inY.____um
den einzigen sanierten Schweinemaststall in der Politischen Ge-
meinde Z.___. Es sei klar, dass die Situation am Schweinemastbetrieb
nochmals fundiert Gberprift werden misse, auch wenn vor Ort schon
mehrmals keine tbermassigen Geruchsbelastigungen hatten festge-
stellt werden kénnen. Aufgrund der Genehmigung des Budgets 2021
stinden finanzielle Mittel flr weitere Abklarungen grundséatzlich zur
Verflgung. Im Wissen, dass eine Messung noch keine bessere Luft
ausmache, sei es aber sinnvoller, vorerst den Einsatz des Produkts
"Q.___ " abzuwarten. Sollte die wiederholte Anwendung dieses Pro-
dukts keine Verbesserung bringen, werde ein geeignetes Messprojekt
eruiert.

b) Mit Vernehmlassung vom 6. August 2021 beantragt der
Beschwerdebeteiligte durch seinen Rechtsvertreter, die Rechtsver-
weigerungsbeschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begriin-
dung wird geltend gemacht, der Beschwerdefiihrer B.___ habe den
Schweinemastbetrieb wahrend mindestens 30 Jahren ohne Abluftwéa-
scher, mit niedrigeren Kaminen und ohne besondere Ricksicht auf die
Nachbarn betrieben. Trotzdem seien die gelegentlichen Emissionen
fur die Nachbarn friher kein Anlass fur eine Immissionsklage gewe-
sen. Erst kurz nach der Betriebstibernahme durch den Beschwerde-
beteiligten hatten die Immissionsklagen eingesetzt. Der Beschwerde-
beteiligte fuhre dies darauf zurlick, dass B.____ nicht verstehen konnte,
dass der seit Generationen in seiner Familie stehende Betrieb nun neu
durch den Beschwerdebeteiligten gefiihrt werde. Dieser habe durch
eine besonders sorgfaltige und hygienisch absolut einwandfreie Be-
triebsfiihrung versucht, den friiheren Eigentimer zu besanftigen. Ent-
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sprechend habe er auf Empfehlung des AFU die Luftwaschanlage ein-
gebaut, obwonhl eine Untersuchung des AFU des Kantons Thurgau er-
geben habe, dass die Vorgaben der LRV damals schon eingehalten
gewesen seien. Auch nach den Geruchsmessungen des AFU des
Kantons Thurgau, bei welchen festgestellt worden sei, dass die maxi-
mal zuléssige Belastung von 300 Geruchseinheiten je Kubikmeter Luft
zu keinem Zeitpunkt Uberschritten worden sei, hatten die Klagen der
Beschwerdefiihrer nicht aufgehort. Deswegen hatten der Beschwer-
degegner und er nach weiteren Moéglichkeiten gesucht um darzulegen,
dass die zulassige Geruchsbelastung nicht Uberschritten werde. Im
Sommer des Jahres 2020 habe er umweltvertragliche Massnahmen
gesucht, um die Geruchsemissionen so weit wie moglich auszuschal-
ten. Im Rahmen dieser Recherche sei er auf das Produkt "Q.___ " ge-
stossen, das auf biologische Weise Ammoniak, CO, und Schwefel
binde, wodurch unangenehme Geriiche reduziert wirden. "Q.___ "
werde nun seit Juni dieses Jahres im Betrieb eingesetzt. Schon bei
der ersten Messung sei festgestellt worden, dass der Ammoniakgehalt
der Luft im Stall weit unter dem Grenzwert von 20 ppm liege, was eine
sorgfaltige Betriebsfiihrung belege.

c) Mit Amtsbericht vom 22. September 2021 fuhrt das AFU aus, die
offenbar nach wie vor bestehenden, mitunter betrachtlichen Geruchs-
belastigungen durch den Schweinemaststall kénnten auf den Umstand
zurlick zu fuhren sein, dass mit der Baubewilligung des Beschwerde-
gegners vom 16. Juli 2010 der Einbau einer Luftwaschanlage auf
Grundstick Nr. 001 bewilligt worden sei, obwohl im Sachverhalt der
Verfligung uber Gewasserschutzmassnahmen des AFU vom 8. Juli
2010 vom Einbau einer Biowaschanlage ausgegangen worden sei. Im
Gegensatz zu einer Biowaschanlage wasche eine Luftwaschanlage le-
diglich die wasserloslichen Abluftinhaltstoffe, namentlich Ammoniak,
aus. Die meisten Geruchsstoffe seien jedoch kaum, jedenfalls aber
wesentlich schlechter, wasserléslich als Ammoniak. Aufgrund der
schlechteren Wasserlslichkeit stelle die Abscheidung dieser Ge-
ruchsstoffe ein weitaus grosseres Problem dar als die Abscheidung
von Ammoniak. Die im Wasser geldsten Geruchsstoffe kénnten von
Mikroorganismen abgebaut werden. Aufgrund des vergleichsweise
geringen Massenstroms an Geruchsstoffen wirden die meisten Mikro-
organismen jedoch verhungern. Daher seien Biofilter (Biowascher) fur
den Geruchsabbau wesentlich besser geeignet als Abluftwascher.
Weiter flhrt das AFU aus, dass bevor weitere, aufwandige Messungen
in Auftrag gegeben und andere, zurzeit noch wenig bekannte und
kaum erprobte Methoden der Geruchsverminderung geprtft und an-
gewendet wirden, sei zu klaren, ob die bestehende Abluftwaschan-
lage im Schweinemaststall auf dem Grundstiick Nr. 001 Uber eine bi-
ologische Reinigungsstufe verflige und — falls dies der Fall sein sollte —
ob die Anlage auch funktionstiichtig sei. Das AFU gehe davon aus,
dass mit einer Abluftwaschanlage (Luftwascher) ohne (bzw. ohne
funktionstiichtige) biologische Reinigungsstufe die geltenden Anforde-
rungen von Anhang 2 Ziff. 51 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 Bst. a
LRV und der FAT-Richtlinien nicht eingehalten werden koénnten. In die-
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sem Fall liesse sich ein Korrekturfaktor von 0,3 bei der Mindestab-
standsberechnung nicht mehr rechtfertigen; der Mindestabstand des
Schweinemaststalls zu den Wohnbauten der Beschwerdefiihrenden
ware mithin nicht eingehalten.

d) Mit Schreiben vom 10. Oktober 2021 nehmen die Beschwerde-
fuhrer Stellung zur Vernehmlassung des Beschwerdegegners und des
Beschwerdebeteiligten. Es wird ausgefuhrt, dass die Geruchsbel&sti-
gungen durch den Schweinemastbetrieb durch den Einsatz von
"Q.___"nicht merklich reduziert worden seien.

e) Mit Stellungnahme vom 13. Oktober 2021 bringt der Beschwer-
debeteiligte durch seinen Rechtsvertreter vor, dass kein grosser Leis-
tungsunterschied zwischen einem Luftwéscher und einem Biowascher
bestehe. Die im Schweinemastbetrieb eingebaute Luftwascheinrich-
tung verfliige Uber keine biologische Reinigungsstufe, daflir seien
keine weiteren Abklarungen nétig. Dennoch wirden die FAT-
Richtlinien eingehalten.

G.

Auf die weiteren Ausfihrungen der Verfahrensbeteiligten in den vor-
genannten Eingaben wird — soweit erforderlich — in den Erwéagungen
eingegangen.

Erwagungen

1.

1.1 Die Zusténdigkeit des Bau- und Umweltdepartementes zur Be-
handlung der Rechtsverweigerungsbeschwerde ergibt sich aus Art. 89
Abs.1 Bst.b des Gesetzes Uber die Verwaltungsrechtspflege
(sGS 951.1; abgekiirzt VRP) in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 Bst. b
des Geschaftsreglementes der Regierung und der Staatskanzlei
(sGS 141.3).

1.2 Die Formerfordernisse von Art. 92 VRP in Verbindung mit
Art. 48 VRP sind erfillt.

1.3 Im Weiteren ist zu prufen, ob die Rechtsverweigerungsbe-
schwerde rechtzeitig erhoben wurde.

1.3.1 Rechtsverweigerungsbeschwerde kann erhoben werden, soweit
kein ordentliches Rechtmittel gegeben ist oder offenstand (Art. 88
Abs. 1 VRP). Die Rechtsverweigerungsbeschwerde ist somit ein aus-
serordentliches und absolut subsidiares Rechtsmittel. Vor ihrer Ergrei-
fung missen samtliche ordentlichen Rechtsmittel ausgeschopft wer-
den. Wird namentlich die Einsprache- und Rekursmoglichkeit ver-
saumt, bleibt die Rechtsverweigerungsbeschwerde ausgeschlossen.
Eine Besonderheit der Rechtsverweigerungsbeschwerde liegt darin,
dass es diesem Rechtsmittel oftmals an einem Anfechtungsobjekt fehlt
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oder gegen das Anfechtungsobjekt kein ordentliches Rechtsmittel of-
fensteht (BDE Nr. 20/2020 vom 20. Marz 2020 Erw. 1.2 mit Hinwei-
sen). Bei den Grinden fur eine Rechtsverweigerungsbeschwerde wird
unterschieden zwischen formeller und materieller Rechtsverweige-
rung. Art. 88 Abs. 2 Bst. a VRP nennt die formellen Griinde. Es sind
dies die Weigerung, eine vorgeschriebene Amtshandlung vorzuneh-
men (formelle Rechtsverweigerung im engen Sinn) sowie die unge-
rechtfertigte Verzdgerung einer Amtshandlung bzw. die Verschlep-
pung des Verfahrens (Rechtsverzégerung). Bei der formellen Rechts-
verweigerung im engen Sinn fallt die an sich zustandige Behdrde zu
Unrecht keine Entscheidung bzw. nur eine Teilentscheidung oder un-
terlasst es zu Unrecht, die fur die Beurteilung notwendigen Abklarun-
gen zu treffen. Erforderlich ist dabei zunachst, dass der Betroffene ei-
nen Anspruch auf die Vornahme der entsprechenden Handlung res-
pektive den Erlass einer Verfligung hat. Ist eine solche nicht vorge-
schrieben, fehlt es an einem Anspruch auf die geforderte Amtshand-
lung und entsprechend an der Voraussetzung fir die Rechtsverweige-
rungsbeschwerde im engen Sinn. Die Weigerung, die vorgeschrie-
bene Amtshandlung vorzunehmen, kann ausdrticklich oder stillschwei-
gend erfolgen. Dabei muss aus den Umstanden eindeutig hervorge-
hen, dass die Behotrde in der Sache nicht tatig zu werden gedenkt
(BDE Nr. 20/2020 vom 20. Méarz 2020 Erw. 1.3 mit Hinweisen).

Der zweite formelle Grund fiir eine Rechtsverweigerungsbeschwerde
besteht in einer ungerechtfertigten Verzégerung des Verfahrens. Es
lassen sich insbesondere die schlichte Untétigkeit der Behérde und ein
tatsachliches Tun in Form von als ungerechtfertigt erachteten Instruk-
tionsmassnahmen (z.B. Sistierungen, Fristerstreckungen) unterschei-
den. Eine ungerechtfertigte Verzégerung ist gegeben, wenn die Be-
handlung der Angelegenheit nicht innert angemessener Frist erfolgt.
Was unter einer angemessenen Behandlungsfrist zu verstehen ist, be-
stimmt sich nach der Natur und den Umsténden der betreffenden An-
gelegenheit, namentlich der Bedeutung der Sache fir die am Verfah-
ren Beteiligten, deren Verhalten sowie der Natur und Komplexitat des
zugrundeliegenden Sachverhalts. Allgemein ist davon auszugehen,
dass die Frist umso kirzer ist, je hdher die Interessen der Betroffenen
an einem raschen Entscheid sind. Den Behdrden ist beispielsweise
Rechtsverzégerung vorzuhalten, wenn sie ohne ersichtlichen Grund
wahrend langerer Perioden keine konkreten Vorkehren treffen, unge-
rechtfertigte Instruktionsmassnahmen vornehmen oder generell Uiber-
lange Vernehmlassungsfristen ansetzen (BDE Nr. 26/2021 vom
25. Méarz 2021 Erw. 2.1 mit Hinweisen).

1.3.2 Die Rechtsverweigerungsbeschwerde ist zuldssig innert dreis-
sig Tagen, nachdem der Betroffene vom Beschwerdegrund Kenntnis
erhalten hat (Art. 90 Abs. 1 VRP). Die Beschwerde, mit der die unge-
rechtfertigte Verzdgerung einer Amtshandlung geltend gemacht wird,
ist an keine Frist gebunden (Art. 90 Abs. 2 VRP). Vorliegend machen
die Beschwerdefiihrer geltend, der Beschwerdegegner habe seit Jah-
ren keine geeigneten Massnahmen zur Geruchsminderung angeord-
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net, obwohl der Betrieb sanierungsbedurftig sei. Die Beschwerdefih-
rer machen somit eine Rechtsverzogerung geltend. Deren Geltendma-
chung ist an keine Frist gebunden. Weil auch die Ubrigen Vorausset-
zungen erfullt sind, ist auf die Rechtsverweigerungsbeschwerde ein-
zutreten.

2.

Der Beschwerdebeteiligte betreibt den Schweinemaststall seit dem
Jahr 2009, also seit nunmehr rund 12 Jahren. Er ist geméass Vernehm-
lassung vom 6. August 2021 der Ansicht, die Hauser der Beschwerde-
fuhrer lagen nahe beim Schweinemastbetrieb in der Landwirtschafts-
zone, weshalb sie leicht erhdhte Immissionen zu dulden hatten. Eine
Untersuchung des AFU des Kantons Thurgau habe ergeben, dass der
Schweinemaststall den Vorgaben der LRV und den FAT-Richtlinien
entspreche. Trotzdem habe er sich auf Empfehlung des AFU bereiter-
klart, eine Luftwaschanlage einzubauen, um die Emissionen weiter zu
minimieren. Der Beschwerdegegner fuhrt in der Vernehmlassung vom
20. Juli 2021 ebenfalls aus, beim Schweinemaststall handle es sich
um den einzigen sanierten Betrieb in der ganzen Gemeinde.

2.1 Der umstrittene Schweinemastbetrieb ist eine Tierhaltungsan-
lage und damit eine stationdre Anlage im Sinn von Art. 2 Abs. 1 LRV.
Der Betrieb erzeugt unter anderem Geruchsemissionen. Die von der
Anlage verursachten Emissionen sind zunachst so weit zu begrenzen,
als dies technisch und betrieblich mdglich sowie wirtschaftlich tragbar
ist (Art. 11 Abs. 2 des eidgendssischen Umweltschutzgesetzes
[SR 814.01; abgekirzt USG]). Neue stationare Anlagen missen so
ausgerustet und betrieben werden, dass sie die im Anhang 1 LRV und
allenfalls die in den Anhéangen 2 bis 4 LRV festgelegten Emissionsbe-
grenzungen einhalten (Art. 3 LRV). Emissionen, fir welche die LRV
keine Emissionsbegrenzung festlegt oder eine bestimmte Begrenzung
als nicht anwendbar erklart, sind von der Behérde vorsorglich so weit
zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich mdéglich und wirt-
schaftlich tragbar ist (Art. 4 Abs. 1 LRV).

2.2 Nach Art. 8 LRV hat die Behorde dafiir zu sorgen, dass beste-
hende stationédre Anlagen, die den Anforderungen dieser Verordnung
nicht entsprechen, saniert werden. Gemass Art. 3 Abs. 2 Bst. a LRV
in Verbindung mit Art. 7 LRV sind flir neue wie bestehende stationare
Anlagen die in Anhang 2 zur LRV festgelegten Anforderungen mass-
gebend. Bei der Errichtung derartiger Anlagen missen die nach den
anerkannten Regeln der Tierhaltung erforderlichen Mindestabstande
zu bewohnten Zonen eingehalten werden. Als solche gelten nach An-
hang 2 ziff. 512 Abs. 1 LRV insbesondere die gemass den FAT-
Richtlinien berechneten Abstande. Die FAT-Richtlinien befassen sich
mit der vorsorglichen Emissionsbegrenzung, dienen aber auch als
Hilfsmittel zur Beurteilung, ob die Tierhaltungsanlage Gibermassige Im-
missionen verursacht (BGE 133 Il 370 Erw. 6.1, BGE 126 Il 43
Erw. 4a; Urteil des Bundesgerichtes 1A.58/2001 in URP 2002,
S. 002 ff., Erw. 2d). Der Mindestabstand wird in einem dreistufigen
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Verfahren berechnet. In einem ersten Schritt wird die Geruchsbelas-
tung nach der jeweiligen Tierart bestimmt. Danach wird basierend auf
dieser Geruchsbelastung der Normabstand errechnet. Schliesslich
wird der Normabstand durch Einflussfaktoren des Haltungssystems,
der Luftung, des Standorts und der Geruchsreduktion im Bereich der
Stallluft korrigiert und auf diese Weise der Mindestabstand ermittelt.
Gegeniuber bewohnten Zonen, die neben der Wohnnutzung massig
stérende Gewerbebetriebe zulassen, kann der Mindestabstand
schliesslich um weitere 30 Prozent herabgesetzt werden (Urteil des
Bundesgerichtes 1A.237/2006 vom 7. September 2007 Erw. 6.1 mit
Verweis auf die FAT-Richtlinien 1995, Ziff. 3.2).

2.3 Waéhrend neue Anlagen nur zu bewilligen sind, wenn die Min-
destabstande zu bewohnten Zonen eingehalten werden, gilt fir beste-
hende Anlagen das Mass der Unterschreitung der Mindestabstéande
als Hinweis flr das Vorliegen einer erheblichen Stérung und damit als
allfalliger Ausloser der Sanierungspflicht. Ubermassige Immissionen
im Sinn von Art. 2 Abs. 5 LRV kénnen dabei regelméassig erwartet wer-
den, wenn der halbe Mindestabstand unterschritten wird (FAT-
Richtlinien Nr. 476, S. 7). Art. 2 Abs. 5 LRV bestimmt zudem, dass Im-
missionen u.a. dann als Ubermassig gelten, wenn aufgrund einer Er-
hebung in der Bevolkerung feststeht, dass sie einen wesentlichen Teil
der Bevdlkerung in ihrem Wohlbefinden erheblich stéren (Bst. b). Die
Behorde ist diesfalls verpflichtet, fir die Anlage verscharfte Emissions-
begrenzungen zu verfiigen (Art. 5 LRV).

2.4 Der umstrittene Schweinemastbetrieb liegt im Weiler W.____in
Y.___,inder Landwirtschaftszone; unmittelbar dstlich davon liegen die
Wohnliegenschaften der Beschwerdefiihrer. Stidwestlich des Schwei-
nemastbetriebs befindet sich eine Wohnzone. Seit der Beschwerde-
beteiligte die Schweinemastanlage im Jahr 2009 in Betrieb genommen
hat, beklagen sich die 6stlich liegenden Anwohner tGber unzumutbare
Geruchsimmissionen; so forderten sie den Beschwerdegegner wieder-
holt auf, emissionsbegrenzende Massnahmen zu veranlassen. In der
Folge hat der Beschwerdebeteiligte zuerst zusatzliche Abluftventilato-
ren sowie eine Jauchebellftung eingebaut. Von diesen zur Verminde-
rung der Geruchsemissionen ergriffenen Massnahmen nahm der Be-
schwerdegegner schon an der Gemeinderatssitzung vom 8. Juni 2009
Kenntnis, behielt sich aber vor, die technischen Einrichtungen der
Schweinemastanlage durch eine Fachstelle Gberprifen zu lassen, falls
die erhoffte Wirksamkeit der emissionsbegrenzenden Massnahmen
ausbleiben sollte. Aufgrund der anhaltenden Beschwerden der An-
wohner des Schweinemaststalls erliess der Beschwerdegegner die
Sanierungsverfiigung vom 2. Méarz 2010, wobei der Beschwerdegeg-
ner dem Beschwerdebeteiligten ausdriicklich die Mdglichkeit des Ein-
baus eines (blossen) Luftwaschers zugestand. Im Gegensatz zu die-
ser Sanierungsverfigung war noch im Sanierungsverfugungsentwurfs
vom 8. Februar 2010 als Massnahme zur Emissionsbegrenzung im
Sinnvon Art. 9 Abs. 1 LRV allein die Reinigung der Abluft mittels eines
Biowaschers oder eines Biofilters vorgesehen gewesen. In der Folge
erteilte der Beschwerdegegner am 16. Juli 2010 die Baubewilligung fur
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den Einbau einer Luftwaschanlage, welche am 5. Mai 2011 fertigge-
stellt wurde.

2.5 Auch wenn heute noch keine genauen Sachverhaltsabklarun-
gen (Kontrollen der Funktionsfahigkeit der Luftwaschanlage durch Ex-
perten oder Messungen betreffend die Geruchsbelastung der
Stallabluft) vorliegen, erscheint die Emissionssituation beim Schwei-
nemastbetrieb des Beschwerdebeteiligten nach wie vor sehr proble-
matisch. Dies ist nachvollziehbar, wenn man bertcksichtigt, in wel-
chem Abstand zum Schweinemastbetrieb die Wohnh&user der An-
wohner liegen. Wie bereits ausgefiihrt, haben Tierhaltungsbetriebe,
und somit auch der vorliegende Schweinemaststall, aufgrund der FAT-
Richtlinien Mindestabstande zu bewohnten Zonen einzuhalten. Die
von den Beschwerdefiihrern ins Recht gelegte und unbestritten geblie-
bene Berechnung von Chemie-Ing.HTL L., St.Gallen (im Folgen-
den: Bericht L.___ ), vom 7. November 2014 zeigt auf, dass bei einer
Haltung von 600 Mastschweinen, ohne eine Geruchsreduzierung der
Stallabluft durch Biowascher oder Biofilter, gegentiber der Wohnzone
ein Mindestabstand von 239 m einzuhalten ware. Gegeniber Wohn-
liegenschaften in der Landwirtschaftszone ware gemass Bericht L.
ein im Vergleich zur Wohnzone um 50 % verringerter Mindestabstand
einzuhalten, der aber immer noch 119 m betriige. Die Wohnh&user der
Beschwerdefiihrer liegen innerhalb des Mindestabstands von 119 m.
Zwar kommt in der Landwirtschaftszone die Mindestabstandsregelung
der FAT-Richtlinien gegentiber bewohnten Zonen nicht unmittelbar zur
Anwendung. Trotzdem muss nach der Praxis des Bundesgerichtes
auch in diesen Gebieten ein ausreichender Schutz gewéhrleistet sein,
da das Vorsorgeprinzip (Art. 11 USG bzw. Art. 4 und 5 LRV) auch in
der Landwirtschaftszone gilt (BGE 126 Il 43). Dementsprechend kon-
nen die Mindestabstandsregelungen auch in der Landwirtschaftszone
als Indiz fur berméassige Emissionen herangezogen werden. Uber-
massige Immissionen im Sinn von Art. 2 Abs. 5 LRV kénnen auch hier
regelmassig erwartet werden, wenn der halbe Mindestabstand unter-
schritten wird (FAT-Richtlinien Nr. 476, S. 7). Gemass Bericht L.
betragt der halbe Mindestabstand vorliegend 59,5 m. Die Wohnhauser
der Beschwerdefiihrer befinden sich innerhalb bzw. zumindest teil-
weise innerhalb dieses halben Mindestabstands von 59,5 m. Es
kénnte damit nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes an sich
davon ausgegangen werden, dass die Beschwerdefiihrer ibermassi-
gen Geruchsemissionen ausgesetzt sind. Trotzdem ist zu prifen, ob
Umstande vorliegen, welche ein Abweichen vom Regelfall, ndmlich
der Annahme lUbermassiger Immissionen zufolge Unterschreitung des
halben Mindestabstands, zulassen kdnnten. Diesfalls wéare die Tatsa-
che der Unterschreitung des halben Mindestabstands bloss als ge-
wichtiges Indiz fir das Vorliegen Uberméassiger Immissionen zu wer-
ten; ob aber tatsachlich Gbermassige Immissionen vorliegen, misste
dann zusétzlich, beispielsweise mit einer Erhebung in der Bevélkerung
(Art. 2 Abs. 5 LRV) gepruft werden. Im vorliegenden Fall fallt diesbe-
zuglich in Betracht, dass der Beschwerdebeteiligte bereits am 2. Marz
2010 vom Beschwerdegegner eine Sanierungsverfigung erhalten hat,
welche mit Zusatzverfiigung vom 10. April 2012 weiter konkretisiert
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wurde. Der Beschwerdegegner hat daraufhin einen Luftwascher ein-
gebaut. Es ergibt sich deshalb, dass der umstrittene Mastbetrieb be-
reits teilsaniert wurde. Die Unterschreitung des halben Mindestab-
stands zu den Wohnliegenschaften der Beschwerdeftihrer allein reicht
darum vorliegend nicht mehr aus, um den Bestand Ubermassiger Im-
missionen zu belegen.

2.6 Allerdings macht der oben beschriebene Sachverhalt deutlich,
dass sich die Beschwerdefihrer und auch andere Anwohner des
Schweinemastbetriebs trotz dieser Sanierung stets weiter tber unzu-
mutbare Geruchsimmissionen beklagt hatten. Dies hatte zur Folge,
dass der Beschwerdegegner auch noch lange nach der Sanierungs-
verfligung vom 2. Méarz 2010 eine Vielzahl von weiteren Verfligungen
erlassen hat, die auf eine Verminderung der Geruchsemissionen ab-
zZielten:

- Mit Beschluss vom 10. April 2012 verfligte der Beschwer-
degegner, die Luftwaschanlage sei unter Ausschdpfung
ihrer technischen Mdglichkeiten so zu betreiben, dass
eine Reduktion der Geriiche aus der Stallabluft um min-
destens 80 % sichergestellt sei.

- Am 12. Juli 2012 verfugte der Beschwerdegegner aber-
mals, dass der Beschwerdebeteiligte die Schweinemast-
anlage nur dann betreiben dirfe, wenn er die Geriiche
aus der Stallabluft zu mindestens 80 % reduziere. Dass
der Beschwerdebeteiligte diese verbindlichen Grenz-
werte offensichtlich nicht einhalte, sei ein unhaltbarer Zu-
stand, weshalb vorbehalten bleibe, die Anlage stillzule-
gen.

- Im Beschluss vom 1. Juli 2013 dusserte der Beschwerde-
gegner den dringenden Verdacht, dass die Ge-
ruchsimmissionen im Umfeld des Schweinestalls nach
wie vor Ubermassig seien, weshalb vom Beschwerdegeg-
ner eine Emissionserklarung verlangt wurde.

- Am 18. Mai 2020 beschloss der Beschwerdegegner, die
Geruchssituation beim Schweinestall durch Agroscope
neu Uberprifen zu lassen.

- Mit Gemeinderatsbeschluss vom 18. Mai 2020 wurden im
Budget fiir das Jahr 2021 finanzielle Mittel fur die Uber-
prufung der Geruchssituation beim Schweinemastbetrieb
bereitgestellt.

Aus all diesen Verfugungen lasst sich ableiten, dass selbst der Be-
schwerdegegner die Geruchemissionen auch noch nach der Sanie-
rungsverfigung vom 2. Mérz 2010 als unzumutbar eingestuft hat. Den-
noch hat der Beschwerdegegner bis heute nichts weiter unternom-
men, um die Emissionssituation beim umstrittenen Schweinemaststalll
nachhaltig zu verbessern.
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2.7 Ein weiterer Hinweis darauf, dass die Geruchssituation um den
Schweinemastbetrieb nach wie vor sehr problematisch ist, ergibt sich
aus dem Amtsbericht des AFU vom 22. September 2021. Demnach
liegen zwischen der Funktionsweise von Luftwaschanlagen und Bio-
waschanlagen immense Unterschiede. Im Gegensatz zu einer Bio-
waschanlage wasche eine Luftwaschanlage lediglich die wasserl6sli-
chen Abluftinhaltsstoffe, namentlich Ammoniak, aus. Die meisten (und
zwar nahezu alle) Geruchsstoffe seien jedoch kaum, jedenfalls aber
wesentlich schlechter wasserloslich als Ammoniak. Aufgrund der
schlechteren Wasserlslichkeit stelle die Abscheidung dieser Ge-
ruchsstoffe das weitaus grossere Problem dar als die Abscheidung
von Ammoniak. Biofilter (oder Biowascher) seien deshalb fir den Ge-
ruchsabbau wesentlich besser geeignet als blosse Luftwascher. Das
zeige sich auch daran, dass nach den FAT-Richtlinien bei der Berech-
nung des Mindestabstands ein Korrekturfaktor von 0,3 nur dann ein-
gerechnet werden durfe, wenn ein Tierhaltungsbetrieb Uber einen
Biowascher oder einen Biofilter verfliige. Das AFU sei bei seiner Ver-
flugung Uber Gewdasserschutzmassnahmen vom 8. Juli 2010 (betref-
fend den Einbau des Luftwaschers) davon ausgegangen, dass der Be-
schwerdebeteiligte einen Luftwéscher mit einer biologischen Reini-
gungsstufe einzubauen beabsichtige. Bevor nun weitere, aufwandige
Messungen in Auftrag gegeben oder andere, zurzeit noch wenig be-
kannte und kaum erprobte Methoden der Geruchsverminderung ge-
prift und angewendet wiirden, sei vorab zu klaren, ob die bestehende
Luftwaschanlage im umstrittenen Schweinemaststall tatsachlich tber
eine biologische Reinigungsstufe verfiige und — falls dies der Fall sein
sollte — ob die Anlage auch funktionstiichtig sei. Das AFU gehe jeden-
falls davon aus, dass mit einer blossen Luftwaschanlage ohne (bzw.
ohne funktionstiichtiger) biologischer Reinigungsstufe die geltenden
Anforderungen von Anhang 2 Ziff. 51 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2
Bst. a LRV und der FAT-Richtlinien (auch gegenliber Wohnbauten in
der Landwirtschaftszone) nicht eingehalten werden konnten. Inzwi-
schen hat der Beschwerdebeteiligte mit Vernehmlassung vom 13. Ok-
tober 2021 bestatigt, dass seine Luftwaschanlage uber keine biologi-
sche Reinigungsstufe verflige.

2.8 Ein weiteres Indiz fir die problematische Geruchssituation liegt
im Standort des Schweinemastbetriebs begriindet. Wie im Bericht
L. ausgefiihrt wird, tretenimW.____inY.___in erster Linie lokale
Westwinde auf. Diese tragen die senkrecht tiber dem Dach ausgebla-
sene Abluft nach Osten, direkt zu den Wohnh&usern der Beschwerde-
fuhrer. Aufgrund der kurzen Distanz zu den Wohnh&usern wird die Ab-
luft dabei unterwegs nicht hinreichend verdinnt. Aus diesem Grund ist
es leicht nachvollziehbar, dass 6stlich des Schweinemastbetriebs, so-
gar noch ausserhalb des Mindestabstands gemass FAT-Richtlinien,
starke Geruchsbelastigungen auftreten kdnnen (vgl. FAT-Richtlinien
Nr. 476, S. 9).

2.9 Unter all diesen Umstanden ist schwer nachvollziehbar, weshalb

der Beschwerdegegner seit nunmehr sechs Jahren keine Uberpriifung
der Geruchssituation mehr veranlasst hat. Zwar ist er — wie sich aus
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den vorstehend aufgefuihrten Verfligungen ergibt — selbst davon aus-
gegangen, dass nach wie vor Ubermdassige Geruchsemissionen auf-
treten und der Mastbetrieb allenfalls sogar eingestellt werden muss,
wenn die Emissionen nicht reduziert werden kénnen. Trotzdem ist der
Beschwerdegegner seit der Ubernahme des Betriebs durch den Be-
schwerdebeteiligten im Jahr 2009 nie von sich aus tatig geworden,
sondern hat immer nur auf Klagen der Beschwerdeftihrer und von an-
deren Anwohnern des Schweinemastbetriebs reagiert. Zudem hat er
es dabei belassen, beim Beschwerdebeteiligten Lésungsvorschlage
einzufordern, anstatt selbst konkrete Massnahmen zu verfiigen. Auch
in der Rekursvernehmlassung vom 20. Juli 2021 bringt der Beschwer-
degegner wieder vor, es sei fur ihn unbestritten, dass die Situation am
Schweinemastbetrieb nochmals fundiert Gberprift werden musse.
Deshalb seien auch bereits Fr. 25'000.— ins Budget fur das Jahr 2021
eingestellt worden. Weil eine Messung aber noch keine bessere Luft
mache, sei es sinnvoller, vorerst den Einsatz und die Wirkung des Pro-
dukts "Q.___ " abzuwarten. Sollte die wiederholte Anwendung dieses
Produkts keine Verbesserung bringen, wirden Messungen veranlasst.
Damit zeigt sich zusammenfassend, dass dem Beschwerdegegner zu
Recht eine formelle Rechtsverweigerung vorgeworfen wird. Der Be-
schwerdegegner hat es zu Unrecht unterlassen, eine verbindliche Ent-
scheidung Uber die Immissionsklagen zu treffen und die fir die Beur-
teilung notwendigen Abklarungen anzuordnen. Es ist festzustellen,
dass die Sanierung des Schweinemastbetriebs Uber Gebulhr ver-
schleppt worden ist und die Gesamtheit der Verfahrensdauer nicht
mehr angemessen ist. Entsprechend ist die Rechtsverweigerungsbe-
schwerde begriindet und damit gutzuheissen.

3.

Im Fall der Gutheissung einer Rechtsverweigerungsbeschwerde wird
die Sache in der Regel mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz
zurlckgewiesen (T. ZOGG/J.WYsS, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.],
Praxiskommentar zum Gesetz Uber die Verwaltungsrechtspflege
(VRP), Zirich/St.Gallen 2020, Art. 88 N 11).

Der Beschwerdegegner ist anzuweisen, innert 30 Tagen nach Rechts-
kraft dieses Entscheids durch einen Experten Uberprifen zu lassen,
ob die im Jahr 2011 eingebaute Luftwaschanlage funktionstiichtig und
in der Lage ist, eine Reduktion der Gerliche aus der Stallabluft um
mindestens 80 % sicherzustellen, wie das gemass rechtskraftiger Ver-
fligung vom 10. April 2012 notwendig ist. Sollte diese Uberpriifung er-
geben, dass die Luftwaschanlage die Gerliche aus der Stallabluft nicht
um mindestens 80 % reduzieren kann, ist — trotz bereits erfolgter Teil-
sanierung — weiterhin von Giberméassigen Geruchsimmissionen im Sinn
von Art. 2 Abs. 5 LRV auszugehen. In diesem Fall hatte der Beschwer-
degegner innert weiterer 30 Tage nach Erhalt der Expertise den Ein-
bau eines Biofilters (bzw. Biowéaschers) oder einer (zusatzlichen) bio-
logischen Reinigungsstufe im Schweinemaststall auf Grundstiick
Nr. 001 zu verfiigen oder den Mastbetrieb stillzulegen.
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4.

4.1 Nach Art. 95 Abs. 1 VRP hat in Streitigkeiten jener Beteiligte die
Kosten zu tragen, dessen Begehren ganz oder teilweise abgewiesen
werden. Die Entscheidgebuhr fir das Beschwerdeverfahren betragt
Fr. 3'000.— (Nr. 20.13.01 des Gebuhrentarifs fur die Kantons- und Ge-
meindeverwaltung, sGS 821.5). Dem Ausgang des Verfahrens ent-
sprechend waren die amtlichen Kosten der Politischen Gemeinde
Z.____aufzuerlegen. Auf deren Erhebung ist jedoch zu verzichten (Art.
95 Abs. 3 VRP).

4.2 Der von A.____ am 28. Juni 2021 geleistete Kostenvorschuss
von Fr. 1'800.- ist zurlickzuerstatten.

5.
Beschwerdefuhrer und Beschwerdebeteiligter stellen im Verfahren Be-
gehren um Ersatz der ausseramtlichen Kosten.

5.1 Im Beschwerdeverfahren werden ausseramtliche Kosten ent-
schadigt, soweit sie auf Grund der Sach- und Rechtslage notwendig
und angemessen erscheinen (Art. 98 Abs. 2 VRP). Die ausseramtliche
Entschadigung wird den am Verfahren Beteiligten nach Obsiegen und
Unterliegen auferlegt (Art. 98s VRP). Die Vorschriften der Schweize-
rischen Zivilprozessordnung (SR 272; abgekirzt ZPO) finden sachge-
mass Anwendung (Art. 98" VRP).

5.2 Nicht anwaltlich vertretene Verfahrensbeteiligte haben grund-
satzlich mangels eines besonderen Aufwands keinen Anspruch auf
eine ausseramtliche Entschadigung (Art. 98" VRP in Verbindung mit
Art. 95 Abs. 3 Bst. ¢ ZPO). Dass ihnen gleichwohl ersatzfahige Kosten
fur Umtriebe erwachsen, ist ungewohnlich und bedarf deshalb einer
besonderen Begriindung. Eine Umtriebsentschadigung erfolgt somit
nur ausnahmsweise, insbesondere wenn es sich um eine komplizierte
Sache mit hohem Streitwert handelt, wenn der getéatigte Aufwand er-
heblich ist und zwischen dem betrieblichen Aufwand und dem Ergeb-
nis der Interessenwahrung ein verninftiges Verhaltnis besteht. Nicht
anwaltlich vertretenen Personen spricht das Bau- und Umweltdepar-
tement lediglich eine Umtriebsentschéadigung ohne Bezugnahme auf
den Anwalts- oder einen anderen Branchentarif zu, und zwar praxis-
gemass in der Ho6he von Fr.300.— bis Fr.500.— (vgl. VerwGE
B 2013/178 vom 12. Februar 2014 Erw. 4.3 ff. und 5 ff., zusammenge-
fasst in: Baudepartement SG, Juristische Mitteilungen 2014/1/6).

Weil die nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdeflihrer nicht begriin-
den, weshalb ihnen eine Umtriebsentschadigung geschuldet sein soll,
ist ihr Antrag abzuweisen.

5.3 Da der Beschwerdebeteiligte mit seinen Antragen unterliegt, hat

er von vornherein keinen Anspruch auf eine ausseramtliche Entscha-
digung. Sein Begehren ist deshalb abzuweisen.
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Entscheid

1.
a) Die Rechtsverweigerungsbeschwerde von A.___ sowie B.___,
alle Y.___, wird im Sinn der Erwagungen gutgeheissen.

b) Der Gemeinderat Z.____ wird angewiesen, innert 30 Tagen nach
Rechtskraft dieses Entscheids durch einen Experten Uberprifen zu
lassen, ob die im Jahr 2011 eingebaute Luftwaschanlage funktions-
tichtig und in der Lage ist, eine Reduktion der Geriliche aus der
Stallabluft um mindestens 80 % sicherzustellen. Sollte diese
Uberpriifung ergeben, dass die Luftwaschanlage die Geriiche aus der
Stallabluft nicht um mindestens 80 % reduzieren kann, ist innert
weiterer 30 Tage nach Erhalt der Expertise der Einbau eines Biofilters
im Schweinemaststall auf Grundstiick Nr. 001 zu verfigen oder der
Mastbetrieb stillzulegen.

2.
a) Auf die Erhebung der amtlichen Kosten in der Hohe von
Fr. 3'000.— bei der Politischen Gemeinde Z.____ wird verzichtet.

b) Der am 28. Juni 2021 von A.___ geleistete Kostenvorschuss
von Fr. 1'800.— wird zurtckerstattet.

3.
a) Das Begehren von A.____ sowie B.____ um Zusprache einer Um-
triebsentschadigung wird im Sinn der Erwagungen abgewiesen.

b) Das Begehren von C._ , S. |, um Ersatz der ausseramtli-
chen Kosten wird abgewiesen.

Die Vorsteherin

Susanne Hartmann
Regierungsratin

Entscheid des Bau- und Umweltdepartementes SG (Nr. 85/2021), Seite 29/29



	Publikationsplattform
	Kanton St.Gallen und St.Galler Gemeinden
	BUDE 2021 Nr. 085
	Art. 88 Abs. 2 Bst. a VRP. Werden der zuständigen Behörde im Rahmen einer Immissionsklage übermässige Geruchsemissionen aus einem Betrieb angezeigt, hat die Behörde die Pflicht, den Sachverhalt innert nützlicher Frist zu prüfen und zu handeln. Dabei reicht es nicht aus, beim Immissionsbeklagten lediglich Lösungsvorschläge einzufordern. Unterlässt es die Behörde, die für die Beurteilung notwendigen Abklärungen anzuordnen und eine verbindliche Entscheidung über die Immissionsklage zu treffen, begeht sie eine formelle Rechtsverweigerung (Erw. 2.9).



